
 

14.09.2021 
 

Besuchsregelung, Informationen 
 
Liebe Angehörige, 
 
ab Mittwoch, 15.09.2021 gilt eine neue COVID-19-Verordnung und daraus ergeben sich 
folgende Veränderungen bzw. (neue) Regeln für unser Besuchsmanagement: 
 

 Einlass: 
Die telefonische Voranmeldung (05522-41661-0) bleibt weiterhin verpflichtend. Es können  
beliebig viele Personen pro Tag zu Besuch kommen. Diese müssen beim Eintritt ins Haus 
(Haupteingang, geöffnet von 08.00 bis 19.00 Uhr) eines der 3 Gs vorweisen (geimpft, 
genesen, getestet – Antikörpernachweise und eingemeldete Selbsttests zählen ebenso 
dazu). 
 

 Masken: 
Im Hause müssen Besucher/innen eine FFP2-Maske tragen, im Außenbereich gibt es keine 
Maskenpflicht. 
 

 Besucherzonen:  
wie bisher im Zimmer und im Innenhof. 
 

 Selbstregistrierung: 
im Eingangsbereich liegt das bisher übliche Formular auf. Bitte wie gewohnt selbst 
eintragen: Die Besucherinnen bzw. Besucher tragen ihren Namen, eine E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer, den Namen des/r zu besuchenden Heimbewohner/in, Datum und Uhrzeit, 
sowie „Symptome ja/nein“ und Art des Nachweises (geimpft, genesen, getestet) ein und 
bestätigen dies mit ihrer Unterschrift. Dann steht einem schönen Besuchserlebnis nichts 
mehr im Wege. 
 

 Testungen: 
Für unsere Bewohner/innen gibt es die freiwillige Möglichkeit einer Antigen-Testung alle 
sieben Tage, bei Verlassen des Hauses alle drei Tage. Bitte sich diesbezüglich mit unserer 
Pflegedienstleitung Tanja Riedmann (05522-41661-50) in Verbindung zu setzen. 
 
Danke für Ihr Verständnis, wir wünschen Ihnen alles Gute und einen schönen Besuch bei 
Ihren Lieben! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mag. Erich Gruber 
Geschäftsführer 


